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1. Prüfungsauftrag 

 

Gem. § 14 der Satzung des Vereins wird durch die Mitgliederversammlung für die 

Dauer von 2 Jahren ein Mitglied des Vereins, das im Prüfungszeitraum nicht im 

Vorstand vertreten sein darf, zur Rechnungsprüfung bestimmt. 

 

In der Mitgliederversammlung am 29.03.2019 wurde die StädteRegion Aachen zur 

Rechnungsprüfung bestimmt. 

 

Anlässlich der Sitzung des SRT am 12.12.2019 wurde die Leiterin der örtlichen 

Rechnungsprüfung durch die Geschäftsführerin des Vereins, Frau Thönnissen, 

gebeten, die Prüfung des Jahresabschusses 2019 vorzunehmen. 

 

Mit E-Mail vom 03.02.2020 wurden der StädteRegion Aachen, als Rechnungsprüfer 

für das Geschäftsjahr 2019, der nicht unterschriebene Entwurf eines Berichtes über 

den Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Metropolregion Rheinland e. V. der 

Steuerberater Wilden, Robens & Robens, Aachen sowie verschiedene Auswertungen 

aus der Buchhaltung und die Protokolle der Vorstandssitzungen und der 

Mitgliederversammlung des Jahres 2019 zur Verfügung gestellt. Die 

Jahresabschlussunterlagen bestanden aus einer Vermögensübersicht sowie einer 

nach Sachkonten gegliederten Einnahmenüberschussrechnung. 

 

Desweiteren waren beigefügt: 

• Anlagenspiegel  

• Abschreibungsverzeichnis  

• Kontennachweise zur Vermögensübersicht und zur 

Einnahmenüberschussrechnung, aus denen sich die Sachkonten ergeben, die 

der jeweiligen Jahresabschlussposition zugeordnet sind.  

• Summen-Salden-Liste 

• Kontenblätter, aus denen sich die einzelnen Buchungen auf den jeweiligen 

Sachkonten ergeben. 

• Alle Kontoauszüge, Buchungsbelege sowie Unterlagen zur Barkasse des 

Jahres 2019 

 

Der Entwurf des Berichtes über den Jahresabschluss zum 31.12.2019 der 

Metropolregion Rheinland e. V. der Steuerberater Wilden, Robens & Robens, Aachen 

wurde nach der Abschlussbesprechung mit der Geschäftsführerin Frau Thönnissen 

noch einmal überarbeitet und in der Vorstandssitzung am 06.03.2020 beschlossen 

und durch die Vorsitzende unterzeichnet. Diese Fassung ist als Anlage beigefügt. 
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2. Interne Kontrollsysteme: 

 

• Ausweislich des Schreibens des damaligen Vorsitzenden Geisel und des 

damaligen stellvertretenden Vorsitzenden Hendele vom 14.11.2017 

gegenüber der Sparkasse Köln Bonn war der Geschäftsführer 

unterschriftsberechtigt, allein handelnd für Beträge bis 10.000 €.  

Inzwischen wurde die „Geschäftsordnung des Vereins Metropolregion 

Rheinland“ vom 07.06.2019 erlassen in der u. a. in § 1 Ziff. 6. geregelt ist, 

dass die Geschäftsführung im Rahmen des Haushaltsplanes, ohne besondere 

Zustimmung des Vorstandes, Verpflichtungen für den Verein bis zu einer 

Höhe von 10.000 € eingehen kann und über die entsprechende 

Unterschriftsberechtigung und Vollmacht für die Vereinskonten verfügt.  

• Die Abrechnung und Auszahlung der Gehälter für die Beschäftigten des 

Vereins erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Gleiches gilt auch für 

die Reisekosten der Beschäftigten, die nicht direkt über das Geschäftskonto 

bzw. die Kreditkartenabrechnung erfolgen. Die Erstattung der 

Gehaltszahlungen erfolgt monatlich auf Abruf der RVK durch den Verein.   

• Eingangsrechnungen werden von einer Person der Geschäftsführung 

freigegeben und von der Assistentin ausgezahlt. Desweiteren werden 

Auszahlungen über Kreditkarte (Mastercard) sowie über eine Debitcard der 

Sparkasse getätigt. Die Abwicklung in der Buchhaltung erfolgt im Nachhinein 

durch den Steuerberater.  

 

Diese Maßnahmen und Beschränkungen erscheinen im Hinblick auf die Größe, 

die personelle Ausstattung und das Finanzvolumen des Vereins zur 

Sicherstellung eines internen Kontrollsystems ausreichend. 

 

3. Prüfungshandlungen: 

 

• Die Bewegungen auf den Sachkonten 1000 „Kasse“ und 1200 „Sparkasse Köln 

Kto. 1933843888“ wurden anhand der Kontoauszüge mit den zur Verfügung 

gestellten Belegen abgeglichen. 

• Die Zuordnung der Bank- und Kassenbewegungen zu den Sachkonten der 

Einnahmeüberschussrechnung wurde geprüft.    

• Zu den Reisekostenabrechnungen der RVK erfolgte eine prüferische 

Durchsicht.  
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4. Entwicklung der Liquiden Mittel 

 

  31.12.2018 31.12.2019 

Girokonto  811.596,66 € 907.819,45 € 

Handvorschuss 73,70 € 15,79 € 

Gesamtbestand 811.670,36 € 907.835,24 € 

 

Die Saldenabstimmung der vorgenannten Konten wird prüfseitig bestätigt.  

Der Bestand der liquiden Mittel ist zum Stichtag 31.12.2019 im Vorjahresvergleich 

um 96.164,88 € gestiegen.  

5. Berichtswesen 

 

• Es findet ein monatliches Controlling zum Stand der Einnahme-Überschuss-

Rechnung statt. 

 

6. Fazit 

 

Als Gesamtaussage ist festzuhalten, dass 

• alle Ein- bzw. Auszahlungen anhand der Kontoauszüge bzw. der Buchungen 

der Barkasse nachvollzogen werden konnten und durch entsprechende 

Rechnungen belegt waren. 

• die Mitgliedsbeiträge als Haupteinnahmeposition von allen Mitgliedern, 

teilweise erheblich nach dem Fälligkeitsdatum, geleistet wurden und 

• die Ausgaben, soweit ersichtlich, für Zwecke nach der Vereinssatzung 

erfolgten. 

• sich Bedenken gegen die im Wesentlichen ordnungsgemäße Führung der 

Kasse und des Vereinskontos insoweit nicht ergeben haben.  

• bei der Prüfung Feststellungen getroffen wurden, die sich aus der als Anlage 

1 beigefügten Aufstellung ergeben. 

 

Nach den zur Prüfung vorgelegten vorläufigen Unterlagen ergibt sich im Jahr 2019 

ein Einnahmeüberschuss i. H. v. 
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96.184,88 € 

 

Die sich aus den in der Anlage aufgeführten Feststellungen ergebenden, 

vorgeschlagenen Korrekturen wirken sich erst auf das laufende Jahr 2020 aus. 

 

 

Aachen, den 06.03.2020 

  

Gez.: Jongen) Gez.: Steins-Hofer 

Prüfer Leiterin der örtlichen 

Rechnungsprüfung 
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Prüfungsfeststellungen zum Prüfungsbericht vom 06.03.2020: 

Hinweis: Die folgende Aufzählung ist lückenhaft. Die gelöschten Ziffern 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9., 10.  und  

14. wurden im Rahmen der Abschlussbesprechung ausgeräumt. Die ursprüngliche Nummerierung 

wurde beibehalten. 

3. Beleg Nr. 46, Bestellbestätigung der Fa. Office Discount 

3.1. Bei dem abgehefteten Beleg handelt es sich nicht um eine Rechnung sondern 

um eine Bestellbestätigung. Eine Rechnung ist nicht im Belegordner zu 

finden. Die Zahlung erfolgte am gleichen Tag, wie die Bestellung.  

Es wird prüfseitig davon abgeraten aufgrund einer Bestellbestätigung oder in 

Vorkasse zu leisten. 

Stellungnahme der Geschäftsführung: Beim Office-Discount Onlineshop ist 

Abbuchung vereinbart. Im Onlinehandel herrscht überwiegend vor, dass vor 

Lieferung bezahlt wird. 

 

7. Beleg Nr. 147, Hotel/Reisekosten anlässlich der Beteiligung an NRW 

Gemeinschaftsstand auf den MIPIM 2019, Rechnung der Wirtschaftsförderung 

Mönchengladbach GmbH 

7.1. Die Übernachtungskosten von 801,58 € setzen sich lt. Beleg zusammen aus 

Kirsten Jahn, 2 Nächte à 168,40 € sowie eine nichtgenannte Person (NN) mit 

2 Mindestübernachtungen à 168,40 € = insgesamt 673,60 € zuzügl. 19 % 

MwSt. (127,98 €) = insges. 801,58 €. 

Aus dem gesamten Beleg ist nicht ersichtlich, wer die nichtgenannte Person 

(NN) ist. Es ist daher nicht ersichtlich, ob diese Person einen Bezug zum 

Verein Metropolregion hat.  

Stellungnahme der Geschäftsführung: Die Teilnahme an der MIPIM in Cannes 

wird fast 1 Jahr im Voraus vorgenommen, weil der Veranstalter die Buchung 

zur Teilnahme verlangt. Angemeldet waren von der Metropolregion 

Rheinland der damalige Geschäftsführer, Herr Dr. Grigat und seine 

Pressereferentin, Frau Brandt.  Da beide zum Zeitpunkt der Durchführung 

der MIPIM nicht mehr für die Metropolregion Rheinland tätig waren, hat von 

der Geschäftsführung lediglich Frau Jahn teilgenommen. Die Kosten, die für 

die 2. Person entstanden sind, konnten aber nicht mehr zurückgefordert 

werden. 
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11. Beleg Nr. 341, Rechnung der Fa. ExperConsult, Dortmund, Erstellung des 

Förderantrages „RegioCall 2018 NRW“ vom 28.10.2019 über 9.424,80 € 

11.1. Mit der o. g. Rechnung wurden Mehrleistungen zur Erstellung eines 

Förderantrages RegioCall 2018 NRW abgerechnet. Der Vorgang war der 

Geschäftsführung zunächst nicht bekannt (vergl. Mail Frau Thönnessen an 

die Fa. ExperConsult v. 25.10.2019). In der gleichen Mail wurden Angebote 

bzw. Auftragsbestätigungen von der rechnungsstellenden Firma 

angefordert, auf deren Grundlage ggfs. vorliegende Ansprüche geprüft 

werden können. Vorgelegt wurde daraufhin ein „Nachtragsangebot“, 

welches das gleiche Datum wie die o. g Rechnung trägt, sowie ein 

Schreiben der Firma an den Verein vom 04.05.2018, in dem man sich für 

die Beauftragung zur Erstellung eines Förderantrages RegioCall 2018 NRW 

bedankt. Diesem Schreiben angehängt war eine Rechnung vom 04.05.2018 

über 40 % der Auftragssumme von 63.615 € netto (= 25.446 € + MwSt. 

4.834,74 € = 30.280,74 €). Eine diesem zugrunde liegende 

Auftragsbestätigung des Vereins wurde nicht vorgelegt. Der Prüfbericht 

des Vorjahresprüfers des Kreises Heinsberg enthielt folgende 

Formulierung: „Die ursprünglich mit der Auftragsbestätigung vom 

04.05.2018 von der ExperConsult eingereichte Rechnung in Höhe von 

30.280,74 € (40% der Gesamtsumme in Höhe von 63.615,00 € netto) 

wurde nicht ausgeglichen; später wurden vier Einzelrechnungen über 

jeweils 7.570,19 € (10% der Gesamtsumme) eingereicht. Befragt nach dem 

Grund teilte Herr Dr. Grigat mit, dass nach Projektfortschritt abgerechnet 

wurde.“  

Der Vorgang ist im Belegordner nur sehr lückenhaft dokumentiert und 

lässt keinen verlässlichen Schluss zu, ob die nunmehr erstellte und 

beglichene Rechnung begründet ist. Da auch die Geschäftsführung Zweifel 

an dem Anspruch der Fa. ExperConsult hat, ist nicht nachvollziehbar, 

warum die Rechnung beglichen wurde.  

Empfehlung: Der Sachverhalt sollte nochmals einer eingehenden Prüfung 

unterzogen werden und der zuletzt gezahlte Betrag von 9.424,80 € ggfs. 

zurückgeforderte werden.  

Stellungnahme der Geschäftsführung: Nach eingehender Prüfung durch die 

Geschäftsführung und den geschäftsführenden Vorstand ist man zu der 

Überzeugung gekommen, dass durch den früheren Geschäftsführer Grigat 

ein mündlicher Vertrag zu den von der Firma ExperConsult in Rechnung 
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gestellten Mehrleistungen geschlossen wurde. Das wurde uns ebenfalls von 

einem Geschäftsführerkollegen eines anderen Vereins, der an dem 

Gespräch zwischen den Vertretern von ExperConsult und Herrn Grigat 

teilgenommen hat. Der Inhalt der Leistung, die durch ExperConsult 

erbracht wurde, bezog sich auf den Förderantrag „Rheinland Digital“. 

 

12. Beleg Nr. 363, Belastung Master Card, Hyatt Regency, Köln über 400,-- € 

12.1. Wie sich aus dem der Abrechnung beigefügten Schriftverkehr ergibt, war 

offenbar für die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und der 

Geschäftsführung (8 Personen) nach einer Gremiensitzung am 30.10.2019 

in der o. g. Location ein Tisch reserviert. Aus einer Mail des Hotels vom 

04.11.2019 ergibt sich, dass diese Reservierung offenbar nicht 

wahrgenommen wurde. Gründe hierfür sind nicht angegeben. Vom Hotel 

wurde trotzdem, entsprechend der Reservierungsvereinbarung, die 

angegebene Kreditkarte mit dem Betrag von 50,--€/Person =insges. 400,-

- € belastet. 

Es ist nicht dokumentiert, ob versucht wurde, die Ausgabe noch 

rückgängig zu machen. Derartige Ausgaben sind künftig unbedingt durch 

rechtzeitige Stornierung zu vermeiden. 

Stellungnahme der Geschäftsführung: Die Sitzung des geschäftsführenden 

Vorstands hat sich bis in den Abend gezogen, so dass es im Anschluss an 

die Sitzung zu spät war, noch gemeinsam zu essen. Selbstverständlich ist, 

dass wir solche Zahlungen vermeiden und dass zukünftig bereits bei jeder 

Buchung geprüft wird, welchen Geschäftsbedingungen eine Reservierung 

unterworfen ist. 

   

13. Umbuchung vom Sachkonto 4120 „Gehälter“ auf die Sachkonten 4600 

„Werbekosten“ , 4653 „Aufmerksamkeiten“, 4660 „Reisekosten  Arbeitnehmer“ 

und  4663 „Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten“ i. H. v. insges.  13.067,74 € 

13.1. Die Berechnung der Reisekosten erfolgt durch die Rheinische 

Versorgungskasse, die auch die Berechnung und Auszahlung der Gehälter 

der Bediensteten des Vereins vornimmt. Die Auszahlung der Reisekosten 

erfolgt zunächst gemeinsam mit den Gehältern. Die Beträge der 

Reisekosten, die sich aus den in den Ordnern dokumentierten 

Berechnungen der RVK ergeben, wurden als Jahresabschlussbuchungen aus 

dem Sachkonto 4120 „Gehälter“ herausgelöst und den Sachkonten 4600 

E
le
kt
ro

ni
sc

he
 K

op
ie



Anlage 1 

4 

 

„Werbekosten“ , 4653 „Aufmerksamkeiten“, 4660 „Reisekosten 

Arbeitnehmer“ und 4663 „Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten“ 

zugewiesen. 

Aus der Durchsicht der Reisekostenabrechnungen der RVK ergeben sich 

zusätzlich folgende Hinweise: 

• Auch im Jahr 2019 wird ein Vordruck „Reisekostenformular für 

Auslandsreisen 2018“ verwendet. 

• Der Abrechnung des ehem. Geschäftsführers Grigat für Feb. 2019 

liegt kein unterschriebener Antrag zugrunde. Die Aufstellung 

erfolgte durch die Assistentin aufgrund einer handschriftlichen 

(nicht unterschriebenen) Anweisung des ehem. Geschäftsführers. 

• Bei der Durchsicht der Unterlagen fielen mehrere 

Reisekostenanträge auf, die entweder durch die Assistentin „Im 

Auftrag“ oder gar nicht durch den Antragsteller unterschrieben 

wurden. Zudem hat unterjährig eine Systemänderung 

stattgefunden, wodurch die Reisekostenanträge nur noch in Excel 

gefertigt und nicht mehr unterschrieben werden. 

• Abgerechnete Kilometer  wurden z. T. großzügig aufgerundet. 

• Eingereichte Taxiquittungen waren nicht mit dem Namen des 

Kunden versehen, so dass kein Bezug zur Person hergestellt 

werden kann, die die Reisekosten abrechnet. 
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Budgetentwurf des Vereins Metropolregion Rheinland für das Jahr 2020

Einnahmen:

Umsatzerlöse: 

Mitgliederbeiträge  863.000,00 €                           

Fördermittel -  €                                         

Zuschüsse 35.000,00 €                              RKS

Sponsoring -  €                                         Messepartner, Sponsoring Veranstaltung

Sacheinlage 150.000,00 €                           LVR

Summe Einnahmen 1.048.000,00 €                        

Ausgaben: 

Personalaufwendungen

Gehälter 447.500,00 €                           

Gesetzliche soziale Aufwendunge 84.525,00 €                              

Versorgungskasse 1.000,00 €                                Payroll

Aufwendung für Altersversorgung 

Summe 533.025,00 €                           

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Raumkosten  

Beistellung Büro und Ausstattung 150.000,00 €                           (LVR)

Beiträge und Versicherungen 

Versicherungen 7.500,00 €                                (Haftpflicht, D&O, Unfallkasse) 

Beiträge /Veranstaltungen 25.000,00 €                              (IKM, METREX, EVTZ)

Beratungskosten

Beratungskosten/Studien/Projekte 110.000,00 €                           

Fahrzeugkosten 

Fahrzeugkosten 14.000,00 €                              

Werbe- und Repräsentationsaufwendungen 

Werbekosten/Messen 202.500,00 €                           (ITB, MIPIM, POLIS,EXPO REAL) 10.000,00 €  

Netzwerkaktivitäten 20.000,00 €                              

Reisekosten

Arbeitnehmer 10.000,00 €                              

Reparaturen und Instandhaltung 

Wartungskosten für Hard- und Software 3.000,00 €                                Programme ohne LVR

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000,00 €                                

Porto 800,00 €                                   

Telefon 12.000,00 €                              

Bürobedarf 5.000,00 €                                

Zeitschriften, Bücher und Fachliteratur 500,00 €                                   

Fortbildungskosten 2.000,00 €                                

Nebenkosten des Geldverkehrs 300,00 €                                   

Sonstiger Betriebsbedarf 2.500,00 €                                

Summe Ausgaben 1.100.125,00 €                        

Gewinn/Verlust 52.125,00 €-                             

Übertrag aus 2018 60.847,26 €                              

Übertrag aus 2019 96.164,88 €                              

Verlust 2020 lt. Planung 52.125,00 €-                              

Bisher für Rheinland digital gebildete Rücklage 750.824,09 €                           

Zur Disposition stehenden "Rücklagen" 855.711,23 €                           

Reserve zur Sicherung der Liquidität 150.000,00 €                           

Für Marketingmaßnahmen ( Agentur) 250.000,00 €                           

                            455.711,23 € 

Zur Aquise und Realisierung eventueller 

Förderprojekte



 

 

 

Mitgliederversammlung der 
MRR 

vom 20.03.2020 

   
Mitgezeichnet  
 

 Ottoplatz 1, 50679 Köln  
Tel: +49 (0) 221 9893170 
Mail: info@metropolregion-rheinland.de  

 
T O P  4  B e r i c h t e   
B e r i c h t  z u m  S t a n d  d e r  E v a l u a t i o n  
 

 

 
Hintergrund:  
 

Laut Präambel der Satzung des Metropolregion Rheinland e.V. vom 20.02.2017 soll der 

Verein nach drei Jahren evaluiert werden, um festzustellen, ob die gewählten Strukturen 
sich bewährt haben oder Änderungen der Satzung notwendig sind.  
 

Nach umfassender Beratung kommt der Vorstand zu dem Schluss, dass aufgrund des 
Wechsels in der Geschäftsführung der Zeitraum zu kurz ist, um eine umfassende 
strukturelle und inhaltliche Evaluation zielführend durchzuführen. Der Vorstand empfiehlt 

daher, die in der Präambel genannte zeitliche Bindung (3 Jahre) um ein Jahr zu verlängern.  
 
Damit die Evaluation eine breite Akzeptanz erfährt, schlägt der Vorstand der 

Mitgliederversammlung vor, eine Kommission (aus der Mitgliederversammlung heraus) mit 
der Evaluation zu beauftragen. Die Kommission soll, ggf. mit externer 
Begleitung/Beratung, erörtern, ob sich die gewählten Strukturen bewährt haben und ggf. 

Veränderungen vorschlagen.  
 
Beschlussvorschlag:  

 

1. Die Mitgliederversammlung nimmt die Ausführungen zum Stand der Evaluation zur 
Kenntnis.  

2. Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand, eine Kommission zur 
Evaluation des Vereins Metropolregion Rheinland einzusetzen, die bei der nächsten 
Mitgliederversammlung erste Ergebnisse vorstellt.  

 
Finanzielle Auswirkungen:  

 

keine 

 
Kirsten Jahn    Ulla Thönnissen 
Geschäftsführerin   Geschäftsführerin  
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